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Mitteilungen aus dem Gemeinderat 15. Dezember 2025 
 

 

 
 
Volksinitiative GRPK Affeltrangen – Änderung Gemeindeordnung und Erarbeitung Ausfüh-
rungsbestimmungen für die GRPK 
 
Aufgrund der vorliegenden Teilgenehmigung empfiehlt der Regierungsrat, eine entsprechende Ge-
schäftsordnung der GRPK bzw. Ausführungsbestimmungen zum Art. 41 der Gemeindeordnung 
(GO) zu erlassen. Der Gemeinderat hat die Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen der An-
waltskanzlei Raggenbass übertragen. Die neue Gemeindeordnung und die Ausführungsbestimmun-
gen werden gleichzeitig in Kraft gesetzt.  
 
Der Gemeinderat ist zuversichtlich, dass die Ausführungsbestimmungen im ersten Quartal des Jah-
res 2026 vorliegen und zu diesem Zeitpunkt zusammen mit der neuen Gemeindeordnung in Kraft 
gesetzt werden können. 
 
 
Zivilschutzanlage Märwil: Neuer Quartiermeister ab 1. Januar 2026 
 
Der Gemeinderat hat die Bewerbung von Beat Rieser aus Märwil zustimmend zur Kenntnis genom-
men und eine Anstellungsvereinbarung für die Aufgabe als Quartiermeister ausgearbeitet. 
 
 
Gastgewerbe: Bewilligung Freinacht Kuhstallbar, Märwil 
 
Der Gemeinderat bewilligt die Freinacht 22. Januar 2026 bis 04.00 Uhr und nimmt die gemeldeten 
Fasnachtswochen zustimmend zur Kenntnis. 
 
Für die Abnahme der Fasnachtsdekoration wird der zuständige Feuerschutzbeamte aufgeboten. Die 
feuerschutzrechtlichen Vorschriften sind zwingend einzuhalten. 
 
 
Soziale Dienste Lauchetal-Thurtal (SDLT): Kündigung Zusammenarbeitsvertrag Gemeinde 
Tobel-Tägerschen per 31. Dezember 2026 
 
Die Gemeinde Tobel-Tägerschen kündigen den Zusammenarbeitsvertrag der Sozialen Dienste Lau-
chetal-Thurtal per 31. Dezember 2026. Der Gemeinderat Affeltrangen nimmt das Kündigungsschrei-
ben mit Bedauern zur Kenntnis. Eine entsprechende Medienmitteilung wurde vom Ausschuss SDLT 
vorbereitet und auf der Webseite der Gemeinde Affeltrangen veröffentlicht. 
 
 
Anpassung Anhang Abreglement Gmeinde Affeltrangen per 1. Januar 2026 
 
Die Einführung der Einzelbändel hat eine Änderung des Anhangs des gültigen Abfallreglements vom 
1. April 2022 zur Folge.  
 
Die im Anhang ausgeführte Gebührenfestlegung obliegt dem Gemeinderat, weshalb keine Urnen-
abstimmung für die Änderung des Anhangs notwendig ist. Eine ganzheitliche Überarbeitung des 
Abfallreglements ist aktuell nicht vorgesehen. 
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Ein einzelner Bändel kostet CHF 7.00, 10 Bändel CHF 65.00. 
 
Für Container von 140l wird 1 Bändel benötigt, 2 für 240l und 6 für einen Container von 770l. 
 
 
Abfallentsorgung: Absichtserklärung zwischen RecyPac und InnoRecycling 
 
RecyPac führt ab 1. Januar 2026 die «Bring Plastic Back»-Sammlung von InnoRecycling. 
 
Das gemeinsame Ziel ist die Stärkung der Kreislaufwirtschaft von Plastik-Verpackungen und Ge-
tränkekartons in der Schweiz. Dafür ist InnoRecycling der Branchenorganisation RecyPac beigetre-
ten und wird künftig insbesondere bei den Stufen Sortierung und Verwertung eine tragende Rolle im 
Kreislauf von RecyPac einnehmen.  
 
Kurzfristig keine Änderungen  
Damit sich InnoWay auf seine Kerngeschäfte und den Aufbau einer Sortieranlage fokussieren kann, 
wird RecyPac ab dem 1. Januar 2026 die Sammeltätigkeiten von InnoRecycling übernehmen. Für 
Gemeinden, Partnerunternehmen und Kund:innen ändert sich kurzfristig nichts:  

- Kontakt: Ihre gewohnten Ansprechpersonen bleiben unter den gleichen Kontaktdaten er-
reichbar.  

- Abfallmonopol: InnoRecycling bleibt Konzessionsnehmerin und gewährleistet die Einhal-
tung der vertraglichen Vorgaben durch RecyPac.  

- Verkauf: Die bisherigen Verkaufsstellen werden weiterbetrieben. Bestellungen für Sammel-
säcke können wie bisher und zu gleichen Konditionen getätigt werden. Auch die Endver-
kaufspreise des Bring Plastic Back Sammelsack bleiben unverändert.  

- Sammlung: Die bisherigen Sammelstellen werden weiterbetrieben. Leerungen und Abho-
lungen von vollen Sammelgebinden können wie gewohnt getätigt und zu gleichen Konditio-
nen durch die bisherigen Transportpartner umgesetzt werden. Bereits jetzt können Kund:in-
nen die Bring Plastic Back Sammelsäcke nicht nur bei InnoRecycling sondern an allen Sam-
melstellen von RecyPac einwerfen – und umgekehrt (Einheitliche Rücknahme von Kunst-
stoffsammelsäcken).  

- Monitoring: Das Monitoring der Stoffströme wird in der gewohnten Qualität weitergeführt. 
Es stützt sich auf den zwischen VSPR und RecyPac abgeschlossenen Vertrag zur Durch-
lässigkeit der Sammelsysteme, in dem die gegenseitige Anerkennung der Monitoringsys-
teme aller Vertragspartner festgehalten ist. 

 
Aktuell kein Handlungsbedarf  
InnoRecycling und RecyPac stellen sicher, dass die Transformationsphase reibungslos funktionie-
ren wird. RecyPac wird Ende Januar 2026 mit weiteren Informationen auf Sie zukommen. Bis dahin 
besteht für Sie kein Handlungsbedarf.  
 
InnoRecycling und RecyPac freuen sich, gemeinsam mit Ihnen diese neue Phase der Schweizer 
Kreislaufwirtschaft gestalten zu dürfen. 
 


